
Besüitigung über Sachzuwendungen
im Sinne des S 10b des Einkommensteuergese2es an eine der in S 5 Abs. I Nr. 9 des Körperschaftsteuer-
geseEes bezeichneten Körperschaften, Personenvereinigungen oder Vermögensmassen

tr

tr

mit Alter,

I Die Sachzuwendung stammt nach den Angaben des Zuwendenden aus dem Betriebsvermögen und ist mit dem
Entnahmewen (ggf. mit dem niedrigeren gemeinen Wert) bewertet.

! Die Sachzuvrendung stamntt nach den Angaben des Zuwendenden aus dem Privatvermt8en.

! Der Zuwendende hat trotz Aufforderung keine Angaben zur Herkunfr der Sachzuwendung gemac*i.

E Geeignete Unterlagen, die zur Wertermittlung gedient haben, z. B. Rechnung, Gutachten, liegen vor.

l /ir sind wegen Förderung (Angabe des begtlnstigten Zwecks ,/ der begünstigten Zwecke) ....
nach dem leläen uns zugegangenen Freistellungsbescheid bzw. nach der Anlage zum Köryerschaflsteuerbescheid des
F inanzarn tes . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  S tNr .  . . . . . . . . . . . . . .  vom. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nach
S 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes von der Körperschaftsteuer und nach $ 3 Nr. 6 des Gewerbesleuer-
geseEes von der Ger,\erbesteuer befreit.

Wr sind wegen Förderung (Angabe des begünstigten Zwecks / der begonstigten Zwecke) ...
durch vorläufige Bescheinigung des Finanzartes Steuemummer ...... .
vom ................. ab ....................- als steuerbeg0nstigten Z\recken dienend anerkannt.

nur zur Förderung (Angabe des

Hinweis:
Wer vorsätzlich odergrob fahrlässig eine unrichtige Zuwendungsbestätigung erstellt oder wer veranlasst, dass Zu\4€ndungen
nicht zu den in der Zuwendungsbestätigung angegebenen steuerbegunstigten Z\,'/ecken verr,^/endet \,!erden, haftet fflr die
Steuer. die dem Fiskus durch einen etwaigen Abzug der Zur.vendungen beim Zuwendenden entgeht (S l0b Abs. 4 EStc, S I
Abs. 3 KSIG. S 9 Nr. 5 GewStG).

Diese Bestäligung wird nicht als Nachweis für die steuerliche Berucksichtigung der Zu\,^/endung anerkannt, $ienn das Datum
des Freistellungsbescheides längerals 5 Jahre bzw. das Datum der vorläufgen Bescheinigung längerals 3 Jahre seit
Ausstellung der Bestätigung zurückliegt (BMF vom '15.12.1994 - BStBl. I S- 8&t).


